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      DVLL e.V. 
 Höhenweg 5, D-33178 Borchen 
 
 
An die Mitglieder des DVLL e.V. 
 
 
 
 
 
 
Einladung zum Bundestreffen 2024 
 
 
Liebe Mitglieder und Gäste, 
 
hiermit lädt der Vorstand des DVLL euch herzlich zum Bundestreffen 2024 und  
zur Jahreshauptversammlung ein. 
 
Zeit:  10. bis 17. August 2024 
Ort:   Flugplatz Singhofen 
 
Singhofen ist eine kleine Ortschaft im Rhein-Lahn-Kreis nahe der Stadt Nassau (Lahn). 
 
Den Flugplatz findet man, wenn man zwischen Singhofen und Pohl von der Bundesstraße 260 Rich-
tung Attenhausen nach ca. 0,8 km auf der linken Seite abbiegt. 
 
 
Ab diesem Jahr werden unsere Segelflugumschulungen nur noch in Laucha stattfinden. Hierzu gibt es 
Informationen auf unserer Webseite und auf der Webseite von Laucha. 
 

Unterbringung:  

Auf dem Flugplatz kann gecampt werden. Strom ist vorhanden. Es gibt Waschgelegenheiten und Toi-
letten; Trinkwasser kann in der Nähe gezapft werden. Zum Campen muss man sich spätestens bis zum 
14. Juli bei mir anmelden! (Ich muss die Zahlen an die Gemeinde Singhofen weitergeben.) 

Hier einige Übernachtungsmöglichkeiten in den umliegenden Orten: 

Singhofen:  
Hotel Alte Post 
Haupstr. 47 
56377 Singhofen  
Rheinland-Pfalz, Deutschland 

Inhaber: Fam. Maxeiner 
Telefon: (02604) 4075 
Fax: (02604) 7592  
Web: www.hotel-restaurant-altepost.de  

 

 

 

 
 
 

08. Juli 2024  
 

 

 



Miehlen: 
Gasthaus Zur Rose 
Christian Conradi 
Hauptstraße 19 
56357 Miehlen / Ts. 

Telefon: 06772 / 94306 
Fax: 06772 / 94307 
Web: kontakt@zurrose-miehlen.de 

Weitere Unterkünfte findet man im nahegelegenen Nassau. 
 
 
Jahreshauptversammlung: Samstag, den 17. August  
Beginn JHV:  11:00 Uhr auf dem Flugplatz Singhofen 
Leitung:  Herbert Stümpel 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Wahl des Protokollführers 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
4. Bericht des Vorstandes 
5. Bericht des Kassenprüfers 
6. Satzungsänderung, sodass der Jahresbeitrag steuerlich  absetzbar wird 
7. Anhebung des Mitgliedsbeitrags 
8. Weitere Unterbringung unserer Flugzeuge 
9. Verschiedenes 

 
Zu 6.:  

a) In § 1 Satz 1 :  Änderung des Vereinsnamen in "Deutscher Verband für die Entwicklung leichter Luftsportgeräte (DVLL)" und folglich in § 2 Abs.1 Satz 2 die Worte "des 

Sports" streichen. 

  

b) Ergänzung des Satz 1 in § 38 (Vereinsvermögen). Diese betrifft den Fall des Wegfalls steuerbegünstigter Zwecke : "Bei Auflösung des Vereins (oder bei Wegfall steuerbe-

günstigter Zwecke) fällt das Vermögen des Vereins an die (gemeinnützige) Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 

Zwecke zu verwenden hat." (Der bisherige Satz 2 entfällt dann.) 

  

c) Das Geschäftsjahr geht vom 01. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.  
  

 

 
 
Mit besten Fliegergrüßen! 
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